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Beitrittserklärung 
Ich erkläre meinen Beitritt zum Tennisclub Rotthalmünster e. V., verpflichte mich die Satzung des Tennisclubs 
Rotthalmünster anzuerkennen und zu befolgen und die Anweisungen der Vereinsorgane zu beachten. Die Satzung 
wird auf Wunsch ausgehändigt. 
Das Ausscheiden aus dem Verein zeige ich spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich an. 
 
 
      
Nachname  Vorname  Telefon 
 
 
      
Straße  PLZ  Wohnort 
 
 
      
Geburtsdatum  E-Mailadresse 
 
 
                                                                  
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 

Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den TC Rotthalmünster, Zahlungen (Mitgliedsbeitrag, Trainigskosten, Hallenmiete usw.) von meinem 
Konto durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TC Rotthalmünster auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  Dieses SEPA-Lastschriftmandat erlischt mit dem Ausscheiden aus dem Tennisclub. 
Mitgliedsbeiträge werden jährlich zum 1. Montag im März eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, 
erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. Die Gläubiger-ID des TC Rotthalmünster für den 
Lastschrifteinzug lautet: DE02ZZZ00000208774 
 
 
    
IBAN  BIC 
 
 
    
Name des Kontoinhabers  Kreditinstitut 
 
 
      
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 

Datenschutzerklärung 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten zu, soweit es für 
Vereins/Verbandszwecke erforderlich ist. Ebenso stimme ich der Veröffentlichung von persönlichen Fotos im Rahmen 
der Sportberichtserstattung und der Archivierung und Verwendung derartiger Aufnahmen für Vereinszwecke zu. 
 
 
      
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 
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Beiträge (Stand 1/2026) 
Mitglied 95,00 € Student/Azubi bis 27 Jahre 45,00 € 
Ehegatte 70,00 € Kinder bis 14 Jahre 30,00 € 
unterstützendes Mitglied 45,00 € bei mehreren Kindern aus einer Familie 
unterstützendes Mitglied Ehegatte 30,00 € erfolgt eine Staffelung 
  (z.B: Kind 1 30,00 €, Kind 2 25,00 €) 

Datenschutzhinweise 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in der umseitigen Beitrittserklärung angegebenen Daten 
über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogenen Daten) auf 
Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und 
genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes – BTV – und des Bayerischen Landes-
Sportverbandes werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. 
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht 
notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung der personenbezogenen 
Daten verlangen. 
 
Persönliche Fotos verwenden wir für die Sportberichtserstattung in der örtlichen Presse (PNP), auf unserer Home-
Page und für das Vereinsarchiv. Eine Weitergabe an soziale Netzwerke ist ausgeschlossen. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass ein Beitritt zum TC Rotthalmünster oder - für Altmitglieder - ein Verbleib im 
Verein nur möglich ist, wenn die umstehende Datenschutzerklärung unterzeichnet wird. 

Hinweis zu den Pflichtarbeitsstunden 
Jedes Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, welches die Anlagen des TC aktiv nutzt, ist zur Ableistung von 5 
Arbeitsstunden verpflichtet. 
Nicht geleistete Arbeitsstunden werden mit einem Geldbetrag in Rechnung gestellt, dessen Höhe der 
Vereinsausschuss festlegt. 
 
 
 
TC Rotthalmünster 
Der Vorstand 


